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1. Allgemeines 
 

a. Für das abzuschließende Vertragsverhältnis sowie gegenwärtige und zukünftige 
Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Lieferanten gelten unter Ausschluss 
anders  lautender Verkaufs‐ / Lieferbedingungen des Lieferanten ausschließlich 
diese  nachstehenden  Vertragsregelungen.  Anders  lautende  Allgemeine 
Geschäftsbedingungen  des  Lieferanten  finden  auch  dann  keine  Anwendung, 
wenn wir ihnen im Einzelfall nicht ausdrücklich widersprochen haben. Dies gilt 
auch,  wenn  wir  Ware  oder  sonstige  Leistungen  des  Lieferanten  insoweit 
entgegennehmen und hierauf Zahlungen leisten. 

 
b. Modelle, Muster, Werkzeuge,  Zeichnungen  und  sonstige Materialien,  die wir 

dem Lieferanten zur Ausführung der Bestellung überlassen, dürfen ohne unsere 
Einwilligung nicht an Dritte überlassen, veräußert, verpfändet oder  sonst wie 
weitergegeben oder  zugänglich  gemacht werden. Das  gleiche  gilt  für die mit 
Hilfe  dieser  Fertigungsmittel  hergestellten  Gegenstände.  Dies  gilt  auch  für 
Gegenstände,  die  der  Lieferant  nach  unseren  Angaben  oder  entsprechend 
unserer Mitwirkung entwickelt hat. Wir behalten uns stets an den überlassenen 
Gegenständen das Volleigentum vor,  im Übrigen uneingeschränkt das  jeweils 
zu unseren Gunsten begründete Urheberrecht. Nach Erledigung der jeweiligen 
Bestellung  sind  diese  Gegenstände  auf  Anforderung  an  uns  zurückzusenden 
oder auf unseren Wunsch für befristete Zeit sorgfältig zu verwahren. 

 
2. Bestellung und Vertragsschluss 

 
a. Unsere Bestellung  ist  unverzüglich  nach  Eingang  beim  Lieferant  schriftlich  zu 

bestätigen. Liegt uns nicht  innerhalb von 7 Tagen nach Eingang der Bestellung 
die ordnungsgemäße Bestätigung des Lieferanten vor, sind wir berechtigt, die 
Bestellung  zu  widerrufen,  ohne  dass  der  Lieferant  hieraus  irgendwelche 
Ansprüche herleiten  kann.  Lieferabrufe werden  spätestens  verbindlich, wenn 
der  Lieferant  nicht  innerhalb  von  einer Woche  seit  Eingang  des  Abrufs  der 
Lieferanforderung widerspricht.  
 

b. Soweit auf unsere Anfrage hin Angebote vom Lieferanten unterbreitet werden, 
entstehen uns hieraus keine Kosten, der Lieferant  ist 30 Tage ab Eingang des 
Angebots hieran gebunden. 
 

c. Unsere  Erklärungen  wie  Bestellungen,  Lieferabrufe,  insbesondere  ihre 
Änderungen und Ergänzungen sind für uns nur rechtsverbindlich, wenn wir sie 
schriftlich  erteilt  haben  oder  schriftliche  Bestätigungen  erklärt  sind.  Die 
Schriftform  ist  durch  Datenfernübertragung,  insbesondere  durch  Telefax,  E‐
Mail oder durch maschinell  lesbare Datenträger gewahrt. Auf die vereinbarte 
Schriftform kann wiederrum nur schriftlich Verzicht erklärt werden. 

 
3.  Preise, Versand, Verpackung, Zahlung 
 
a. Rechnungen  sind  nicht  der  Sendung  beizufügen,  sondern  sind  für  jede 

Bestellung gesondert nach Lieferung  in doppelter Ausführung mit Ausweis der 
jeweiligen Mehrwertsteuer und unter Angabe der vollständigen Bestellnummer 
einzureichen. 

 
b. Die  vereinbarten  Preise  sind  Festpreise,  soweit  nicht  eine  Preisklausel  oder 

Preisvorbehalt vereinbart ist. Im Preis sind stets Kosten für Verpackung, Fracht 
und  Transport  bis  zu  der  von  uns  angegebenen  Versandanschrift  bzw. 
Verwendungsstelle  enthalten.  Soweit  im  Ausnahmefall  ein  Preis  „ab  Lager“ 
oder  „ab  Werk“  vereinbart  ist,  übernehmen  wir  nur  die  günstigsten 
Frachtkosten.  Der  Lieferant  hat  stets  die  entsprechenden  Kosten  bis  zur 
Übergabe  an  den  Frachtführer  zu  tragen,  einschließlich  der  Kosten  der 
Verladung. 

 
c. Der Versand erfolgt stets auf Gefahr des Lieferanten. Bis zur Ablieferung an der 

von  uns  angegebenen  Versandanschrift  bzw.  Verwendungsstelle  trägt  der 
Lieferant  die  Gefahr  jeder  Verschlechterung  einschließlich  des  zufälligen 
Untergangs des Vertragsgegenstandes, es sei denn, es ist im Einzelfall anderes 
verabredet.  Der  Lieferant  ist  zur  Rücknahme  sämtlicher  Verpackungs‐
materialien verpflichtet. 

 
d. Die  Zahlung  erfolgt  nach  vertragsgemäßem Wareneingang  und  Eingang  der 

ordnungsgemäßen  prüfbaren  Rechnung.  Nach  vorliegen  der  Rechnung 
innerhalb  von  14  Tagen  unter  Abzug  von  3%  Skonto  von  der 
Bemessungsgrundlage  oder  nach  30  Tagen  netto.  Nicht  skontierbare 
Rechnungen  werden  innerhalb  von  30  Tagen  nach  Vorlage  der  Rechnung 
ausgeglichen. Die Wahl des  Zahlungsmittels bleibt uns vorbehalten. Auch bei 
Ausführung der Zahlung behalten wir uns vor, die Richtigkeit der Rechnung zu 
beanstanden.  Bei  nicht  vertragsgemäßer  Lieferung  sind  wir  berechtigt,  die 
Zahlungsleistung wertanteilig bis zu ordnungsgemäßen Erfüllung mindestens in 
gesetzlicher  Höhe  zurückzubehalten.  Haben  wir  in  Unkenntnis  einer  nicht 
vertragsgemäßen  Lieferung  bereits  Zahlungen  geleistet,  sind  wir  berechtigt, 
sonstige  aus  anderen  Rechtsverhältnissen  zu  leistende  fällige  Zahlungen 
mindestens  bis  zur  Höhe  der  Überzahlung  zurückzubehalten.  Wir  sind 
berechtigt, die Zustimmung zur Abtretung der Forderung des Lieferanten gegen 

uns  zu  verweigern,  soweit  dies  nicht  unbillig  ist,  das  gilt  auch  für  die 
Berechtigung zum Forderungseinzug durch Dritte. 
 

e. Wir sind stets im gesetzlichen Umfang zur Aufrechnung berechtigt. 
 
4.  Exportbeschränkungen, Ursprungsnachweise 
 
a. Der  Lieferant  hat  auf  unser  Verlangen  jederzeit  die  Herkunft  der  von  ihm 

gelieferten  Ware,  den  Hersteller  bzw.  den  Vorlieferant  umfassend  nach‐
zuweisen.  Von  uns  angeforderte  Ursprungsnachweise  hat  der  Lieferant 
vollständig und unterzeichnet unverzüglich vorzulegen. 

 
b. Der  Lieferant  hat  uns  uneingeschränkt  und  unaufgefordert  pflichtgemäß 

schriftlich in Kenntnis zu setzen, soweit die von ihm zu liefernde oder gelieferte 
Ware ganz oder teilweise Exportbeschränkungen unterliegen sollte, wie sie sich 
nach dem in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Recht ergeben. 

 
5.  Lieferfristen 
 
a. Die  vereinbarten,  insbesondere  in  der  Bestellung  festgelegten  Liefertermine 

sind  rechtsverbindlich. Ohne  unsere  Zustimmung  vorzeitig  angelieferte Ware 
kann  auf  Kosten  des  Lieferanten  von  uns  zurückgesandt  oder  eingelagert 
werden. Bei Rücksendung der Ware hat der Lieferant erneut zum vereinbarten 
Termin zu  liefern. Teillieferungen werden nur bei ausdrücklicher Vereinbarung 
angenommen, bei vereinbarten Teillieferungen ist die verbleibende Restmenge 
der Gesamtlieferung in den Lieferunterlagen zu dokumentieren. 
 

b. Maßgebend  für  die  Einhaltung  des  Liefertermins  oder  der  vereinbarten 
Lieferfrist  ist  stets  der  Eingang  des  Vertragsgegenstandes  bei  der  von  uns 
angegebenen  Versandanschrift  oder  Verwendungsstelle.  Stellt  der  Lieferant 
fest,  dass  aus Gründen,  die  nicht  in  unserem  Verantwortungsbereich  liegen, 
verabredete Termine und Fristen nicht eingehalten werden können, wird der 
Lieferant  uns  unverzüglich  in  der  vereinbarten  und  zulässigen  Schriftform 
hiervon  unter  Angabe  der  ihm  bekannten Gründe  und  der  voraussichtlichen 
Dauer  einer  Lieferverzögerung Mitteilung machen. Wir  sind  berechtigt,  stets 
vom Lieferanten Auskunft über den Fertigungstand des Vertragsgegenstandes 
zu verlangen. 

 
c. Wir  sind  berechtigt,  bei  Naturkatastrophen,  Arbeitskämpfen,  Transport‐

störungen  oder  sonstigen  von  uns  nicht  zu  vertretenden  Betriebsstörungen, 
insbesondere  in  allen  Fällen  höherer  Gewalt,  die  zu  einer  Einstellung  oder 
Einschränkung unserer Produktion führen, vom Vertrag zurückzutreten, soweit 
die  Ausführung  des  Vertrages  wegen  der  genannten  Umstände  uns 
wirtschaftlich  nicht  mehr  zumutbar  ist.  Das  gilt  auch  für  eine  teilweise 
Verpflichtung,  wobei  im  Übrigen  das  Vertragsverhältnis  aufrecht  erhalten 
bleibt. Im Übrigen befreien diese Umstände auch den Lieferanten für die Dauer 
der  Störung  und  im  Umfang  der  jeweiligen  Auswirkungen  auf  die 
Leistungsverpflichtung.  Der  Lieferant  hat  jedoch  im  Rahmen  des  ihm 
Zumutbaren uns stets unverzüglich hierzu die erforderlichen Informationen zu 
erteilen,  er  wird  jeweils  seinen  Verpflichtungen  insoweit  den  geänderten 
Verhältnissen bestmöglich anpassen. 

 
d. Soweit wir bei Besitzeinräumung oder sonstiger Entgegennahme der Vertrags‐

leistung Mängel nicht gerügt haben, folgt hieraus keine Einschränkung unserer 
Ansprüche aus dem Vertragsverhältnis. 

 
6.  Qualität und Dokumentation 
 
a. Der  Lieferant  hat  für  seine  Lieferungen  jeweils  die  anerkannten  Regeln  von 

Wissenschaft  und  Technik,  die  Sicherheitsvorschriften,  im  Übrigen 
Qualitätssicherungsvereinbarungen  und  sonstige  vereinbarte  oder  handels‐
übliche  Leistungsparameter  einzuhalten  und  zu  erfüllen.  Vereinbarte 
Produktionsverfahren  oder  sonstige  Änderungen  in  der  Herstellung  des 
Vertragsgegenstandes bedürfen unserer vorherigen schriftlichen Zustimmung. 
  

b. Bei  seinen  Lieferungen  hält  der  Lieferant  die  jeweils  geltenden  gesetzlichen 
Regelungen der Europäischen Union und der Bundesrepublik Deutschland ein, 
z.B. die REACH‐Verordnung  (Verordnung EG NR. 1907/2006), das Gesetz über 
die  Rücknahme  und  umweltverträgliche  Entsorgung  von  Elektro‐  und 
Elektronikgeräte (ElektroG) als nationale Umsetzung der Richtlinie 2002/95/EG 
(RoHS)  und  die  Richtlinie  2002/96/EG  (WEEE)  und  das  Altfahrzeuggesetz  als 
nationale Umsetzung der EU‐Richtlinie 2000/52/EG. 

 
Der  Lieferant  wird  uns  über  relevante,  durch  gesetzliche  Regelungen, 
insbesondere  durch  die  REACH‐Verordnung  verursachte  Veränderungen  der 
Ware, ihre Lieferfähigkeit, Verwendungsmöglichkeit oder Qualität unverzüglich 
informieren  und  im  Einzelfall  geeignete  Maßnahmen  mit  uns  abstimmen. 
Entsprechendes  gilt,  sobald  und  soweit  der  Lieferant  erkennt  oder  hätte 
erkennen müssen, dass es zu solchen Veränderungen kommen könnte. 
 

c. Der Lieferant wird stets ein dem neuesten Stand der Wissenschaft und Technik  
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d. entsprechendes  Qualitätssicherungssystem  einsetzten  und  fortlaufend 
erneuern.  Der  Lieferant  bestätigt  mit  dem  Vertragsabschluss,  sein 
Unternehmen  nach  bestmöglichem  Qualitätssicherungssystem  zertifiziert  zu 
haben. 

 
e. Bei  technischen  Unterlagen  oder  gesondert  als  dokumentationspflichtig 

vereinbarten  Lieferteilen  hat  der  Lieferant  darüber  hinaus  in  besonderen 
Aufzeichnungen  stets  festzuhalten,  zu welchem  Zeitpunkt,  in welcher Weise 
und  durch  wen  der  Vertragsgegenstand  hinsichtlich  der  dokumentations‐
pflichtigen Parameter geprüft worden ist und welche Ergebnisse die Prüfungen 
/ Qualitätstests jeweils ergeben haben. Die Dokumentationsunterlagen hat der 
Lieferant  fünfzehn  Jahre  ab Durchführung  des  Tests  aufzubewahren  und  uns 
auf  Anforderung  auf  seine  Kosten  vorzulegen.  Einem  Vorlieferanten  ist  im 
Rahmen der bestehenden und üblichen Verfahrensweisen und Möglichkeiten 
diese  Verpflichtung  in  uneingeschränktem  Umfang  aufzuerlegen  und  die 
Erfüllung  einer  Dokumentationsverpflichtung  insoweit  durch  uns  zu  gewähr‐
leisten. 

 
7.  Untersuchung, Rüge und Selbstvornahme: 
 
a. Der  Lieferant  ist verpflichtet,   vor Auslieferung des Vertragsgegenstandes bei 

sich  gebotene  und  geeignete  Ausgangskontrollen  am  Vertragsgegenstand 
durchzuführen und von jeder zu liefernden Charge Rückstellmuster zu nehmen 
und  auf  seine  Kosten  zehn  Jahre  bei  sich  aufzubewahren.  Wir  haben  bei 
Anlieferung  des Vertragsgegenstandes  eine  Eingangskontrolle  durchzuführen, 
die  sich  auf  eine  Identitätsprüfung  sowie  offensichtliche  Mängel, 
Transportschäden, Mengenprüfung  im  üblichen  Umfang  oder  das  Auftreten 
von  sonstigen offensichtlichen Schäden beschränkt. Zu einer weitergehenden 
Untersuchung  sind  wir  im  Rahmen  der  Wareneingangskontrolle  nicht 
verpflichtet. Der  Lieferant  trägt  dieser  beschränkten Wareneingangskontrolle 
durch gesteigerte Sorgfalt bei der Warenausgangskontrolle Rechnung. Soweit 
im  weiteren  Geschäftsgang  Mängel  oder  sonstige  für  uns  nachteilige 
Feststellungen zum Zustand der Ware getroffen werden, haben wir  innerhalb 
von  zehn  Tagen  seit  Feststellung  dieses  Zustandes  hiervon  dem  Lieferanten 
Anzeige zu erteilen. Im Weiteren beschränkt sich unsere Untersuchung auf eine 
fertigungsbegleitende Prüfung und die Durchführung der Endprüfung. 
 

b. Soweit  bei  Selbstvornahme  Leistungen  in  unserem  Unternehmen  ausführen, 
sind wir zur Berechnung des Vollkostenersatzes an den Lieferanten berechtigt. 
 

8.  Gewährleistung und Haftung 
 
a. Bei  Lieferung  fehlerhafter Ware, geben wir dem  Lieferanten,  soweit möglich, 

vor Beginn der Fertigung Gelegenheit zur Nachbesserung oder Nachlieferung, 
es  sei  denn,  dass  dies  im  Einzelfall  für  uns  nicht  zumutbar  ist.  Genügt  der 
Lieferant  der  ihm  soweit  obliegenden  Verpflichtung  nicht  innerhalb 
angemessener  Zeit,  können  wir  vom  Vertrag  zurücktreten  und  den 
Vertragsgegenstand  auf Gefahr  und  Kosten  des  Lieferanten  zurückgeben.  Im 
Übrigen behalten wir uns die Minderung des Vertragspreises vor. 
 

b. Mängelansprüche  verjähren  in  drei  Jahren  seit Ablieferung,  soweit  nicht  aus 
sonstigen Gründen (z.B. Arglist) anderweitige Fristen Vorrang haben. 
 

c. Unsere  Haftung  aus  dem  Vertragsverhältnis  und  aus  weitergehenden 
Begleitumständen  ist  ungeachtet  des  jeweiligen  Rechtsgrundes  der  Haftung 
beschränkt auf  solche Schäden, die durch uns oder unsere Erfüllungsgehilfen 
vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht sind, sowie bei einer Verletzung der 
für  die  Erfüllung  des  Vertragszwecks  wesentlichen  Verpflichtungen  im  Falle 
leichter  Fahrlässigkeit.  Unsere  Auftragnehmer,  die  für  uns  gegenüber  dem 
Lieferanten tätig werden, sind nicht unsere Erfüllungsgehilfen. 
 

d. Bei  leichter  Fahrlässigkeit  haften  wir  auf  Ersatz  des  bei  vergleichbaren 
Sachverhalten solcher Art typischen und vorhersehbaren Schadens. 

 
e. Schadensersatzansprüche  nach  dem  Produkthaftungsgesetz  oder  aus 

Verletzung  des  Lebens,  des  Körpers  und  der  Gesundheit  der  insoweit 
Berechtigten  werden  durch  Haftungsbeschränkungsregelungen  in  diesen 
Einkaufsbedingungen nicht berührt. 

 
9.  Geheimhaltung 
 
a. Der  Lieferant  ist  verpflichtet, Unterlagen,  Informationen  und Daten,  die  den 

Vertragsgegenstand  oder  den  Vertragszweck  berühren,  streng  vertraulich  zu 
behandeln und alles zu tun und nichts zu unterlassen, um eine höchstmögliche 
Geheimhaltung  zu  sichern.  Der  Lieferant  muss  seinen  Arbeitnehmern  oder 
sonstigen  mit  der  Leistungsherstellung  betrauten  Dritten  (z.B. 
Subunternehmern) durchsetzbare Verpflichtungen dieser Art auferlegen, er hat 
auf unser Verlangen die Erfüllung solcher Verpflichtungen nachzuweisen. 
  

b. Der Lieferant darf Modelle, Muster, Werkzeuge, Zeichnungen und sonstige  
oder ähnliche Gegenstände unbefugten Dritten nicht überlassen und in keinem  

Falle  zugänglich  machen.  Die  Vervielfältigung  solcher  Modelle,  Muster, 
Werkzeuge, Zeichnungen und ähnlichem  ist nur  im Rahmen der betrieblichen 
Erfordernisse  und  unter  Berücksichtigung  der  jeweiligen  urheberrechtlichen 
Schutzvorschriften zulässig. 

 
c. Der  Lieferant  hat  Werbung  oder  eine  sonstige  Darstellung  der  mit  uns 

vereinbarten  Geschäftsverbindung  zu  unterlassen.  Der  Lieferant  ist  im 
Weiteren  verpflichtet,  unseren  Firmennamen  oder  zu  unseren  Gunsten 
eingeräumte  gewerbliche  Schutzrechte  nur  nach  unserer  vorherigen 
ausdrücklichen Zustimmung zu verwenden. 

 
10.  Schutzrechte 
 
a. Der  Lieferant  stellt  sicher,  dass  die Herstellung  des  Vertragsgegenstandes  in 

keiner Weise eine Verletzung von Schutzrechten Dritter oder eine unerlaubte 
Nutzung  solcher  Rechte  unter  sonstigen  Voraussetzungen  beinhaltet.  Der 
Lieferant  hat  uns  oder  unsere  anspruchsberechtigten  Kunden  insoweit  von 
Ansprüchen  Dritter  in  diesem  Zusammenhang  unter  allen  in  Betracht 
kommenden  Verpflichtungen  freizustellen  und  uns  sowie  unseren  Kunden 
aufgrund  hiermit  übernommener  Verpflichtung,  im  Übrigen  aufgrund 
gesetzlicher  Ansprüche  aus  Verletzungen  der  Schutzrechte  die  entstehenden 
Aufwendungen zu ersetzen. 

 
b. Soweit  der  Lieferant  den  Vertragsgegenstand  nach  von  uns  übergebenen 

Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Anweisungen oder Angaben im Übrigen 
hergestellt hat und von uns keine Kenntnis über Schutzrechte Dritter mitgeteilt 
erhalten hat, ist der Lieferant entsprechend von einer Ersatzpflicht befreit. 

 
c. Werden  Verletzungsrisiken  oder  angebliche  Verletzungsfälle  in  diesem 

Zusammenhang  bekannt,  haben  die  Vertragspartner  sich  entsprechend  zu 
unterrichten  und  jeweils  dem  anderen  Vertragspartner  die  Möglichkeit  zu 
geben, entsprechende Ansprüche Dritter aus Rechtsverletzung einvernehmlich 
entgegenzuwirken. 

 
d. Der Lieferant wird auf unsere Anfrage die Benutzung von veröffentlichten oder 

unveröffentlichten, eigenen oder  lizenzierten  Schutzrechten und  Schutzrecht‐
anmeldungen an seinem Erzeugnis mitteilen. 

 
11.  Gefahrstoffe 
 
a. Handelt  es  sich  bei  dem  Vertragsgegenstand  um  einen  Stoff  oder  eine 

Zubereitung, die im Sinne der Gefahrstoffverordnung gefährliche Eigenschaften 
besitzt,  oder  entstehen  diese  Eigenschaften  erst  beim  Umgang  mit  dem 
Vertragsgegenstand,  ist  der  Lieferant  verpflichtet,  vor  Inverkehrbringen  den 
Vertragsgegenstand  nach  dem  zum  Lieferzeitpunkt  anzuwenden  Be‐
stimmungen  der  Gefahrstoffverordnung  einzustufen,  entsprechend  zu 
verpacken und zu kennzeichnen. Bei der Erstbemusterung sowie bei der ersten 
Serienlieferung  ist  jeweils  ein  aktuelles  mit  Datum  versehenes  Sicherheits‐
datenblatt sowohl in deutscher wie auch in englischer Sprache u.a. mit Hinweis 
auf  den  Einsatzort  und  Verwendungszweck  zu  übersenden.  Das  Sicherheits‐
datenblatt  muss  unaufgefordert  bei  jeder  Änderung  des  Stoffes  /  der 
Zubereitung sowie bei  jeder Überarbeitung des Sicherheitsdatenblattes durch 
den  Lieferanten unaufgefordert übersandt werden. Dies  gilt  turnusgemäß  im 
Übrigen innerhalb eines Turnus von drei Jahren. Soweit besondere Vorschriften 
über den Umgang gelten, sind wir hierzu gesondert schriftlich zu  informieren 
und  in den Anwendung des Stoffes  / der Zubereitung unter Berücksichtigung 
der  örtlichen  Voraussetzungen  und  örtlichen  Handhabung  bei  uns  im 
notwendigen Umfang zu beraten. Im Übrigen bleiben sonstige, den Lieferanten 
verpflichtende gesetzliche Bestimmungen unberührt. 

 
12.  Schlussbestimmungen 
 
a. Erfüllungsort für alle vertraglichen Verpflichtungen ist Wurmberg. 
 
b. Für  alle  gegenwärtigen  und  zukünftigen  Ansprüche  aus  der  Geschäfts‐

verbindung einschließlich Wechsel‐ und Scheckforderungen ist ausschließlicher 
Gerichtsstand  Wurmberg.  Wir  behalten  uns  vor,  am  Geschäftssitz  des 
Lieferanten zu klagen. 

 
c. Es  gilt  ausschließlich  das  Recht  der  Bundesrepublik  Deutschland  unter 

Ausschluss  des  Kollisionsrechtes  sowie  weitergehend  unter  Ausschluss  des 
Übereinkommen  der  Vereinten  Nationen  über  Verträge  über  den 
internationalen Warenkauf vom 11.04.1980 (UN‐Kaufrecht) 

 
d. Sollten  einzelne  Regelungen  der  vorstehenden  Bedingung  rechtsunwirksam 

sein  oder  rechtsunwirksam  werden,  wird  dadurch  die  Wirksamkeit  dieser 
Einkaufsbedingungen  im  Übrigen  nicht  berührt.  Die  Vertragsparteien 
verpflichten  sich  jedoch,  anstelle  der  unwirksamen  Klausel  eine  Regelung  zu 
vereinbaren,  die  der  unwirksamen  Klausel  nach  dem wirtschaftlichen  Zweck 
und dem rechtlichen Sinngehalt weitestmöglich nahe kommt. 


